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Räumlicher Geltungsbereich 

Neue Grundstücksgrenze 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

geplante Gebäude mit �'irstrichtung 

geplante Garagen mit Firstrichtung 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und 
Vorflächen für Garagen die nicht eingefriedet 
werden dürfen 

vorhandene Flurstücksgrenzen 

Flurstücksnummern 

1. Festsetzungen durch Planzeichen
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Mischgebiet (§6 BauNVO} 

Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) 

geplanter Einzelbaum 

zu erhaltender Einzelbaum 

Gehölzpflanzung 

Grünfläche privat 

Fassadenbegrünung 

Stellplätze und Garageneinfahrten 

privat herzustellende Verkehrsfläche 

Böschungen 

Mauern 

Sickerschacht für Dachwasser Garagen 

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich innerhalb 
der Trinkwasserschutzzone III 
Dachform: 
Dachneigung: 
Grundfläche MI: 

Satteldach 
4-0-50 grad

Bru t.to gcsch o ßflä ehe 
Grundfläche WA:. 

1464qm
MI: 3954qm 

1159qm 
1788qm Bruttoges_choßffäche, WA: 

Geschoßhöhe = 3.20m 

Geschoßhöhe � 2.75m 

2. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. Zu erhaltende Bäume und Großsträucher
Zum Schutz dieser Bäume und Sträucher sind während dE:r Bauzeit
entsprechende S!cherungsmaßnahmen zu veranlassen.

2. Baumpflanzung entlang der Markhofstraße, im Eingangsbereich der
Wohnhäuser und an den Stellplätzen
Acer campestre "E!srijk" Feldahorn
Qu[ität Hochstamm, aus extra weitem Stand, 4 x v, STU 18·20

3. Baumpflanzung an Haus Nr.5 uml Haus Nr.6
Ouercus robur "Fastigiata" Säulen - Eiche
Qualität: Hochstamm, aus extra weitem Stand, 4 x v, STU 18·20

4. Sonstige Baumpflanzungen in der Freifläche
Acer platanoides Spitz . Ahorn 
Fagus sylvatica Rot• Buche 
D.uercus robur Stiel • Eiche 
Ouercus petraea Trauben . Eiche 
Tilia cordata Winter - linde 
Qualität: Hochstamm, aus extra weitem Stand, 4 x v, STU 18-20 

5. Gehölzpf!anzung
Bäume und Sträucher:
Acer campestre Feld• Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Cory!us avellana Hasel 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera in Arhm Heckenkirsche 
Pinus sylvestris Schwarz . Kiefer 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

�1N, - Sorbus aucuparia • Eberesche
1 _ Do-t.- hamnus frangufa • Faulbaum

,·:; i;," "c '
"' 

osa spec... · Wildrosen in Arten
'' <e ualität: Strauch bzw. Heister, 2 x v, o.B., 100-150 
\ -�;.6 r,,</· 

DA':1-"
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__ / Gehölze zur Unterpflanzung: 
Johanniskraut Hypericum calycinum 

Lonicera nitida 
Et1onymus farturrni 
Rosa nitida ... 

Niedere Heckenkirsche 
Pfaffenhütchen 

6. 

7. 

8. 

Salix repens var. nitida 
Spiraea x bumalda 
Stephanandra incisa 
Qualität: Strauch, 2 x v, o.B., 30-40 

Fassaden· und Carportbegrünung 

Glanz • Rose 
Sand• Weide 
Spierstrauch 
Kranzspiere 

Folgende Pflanzenarten werden empfohlen: 
Akebia quinata Klettergurke 
Clematis montana in Arten Berg• Waldrebe 
Hedera he!ix Efeu 
Lonicera in Arten Geißblatt 
Po!ygonum aubcrtii Schling . Köterich 

Stellplätze und Garageneinfahrten 
Die Beläge sind a(s Rasenfugenpflaster auszubilden, um elne 
möglichst große Versickerungsf1äche für Oberflächenwasser zu 
gewährleisteri. 

3. SONSTIGE HlrJWEISE

Zufahrten, Geh • urid Radwege 

V erf ahrensvermer ke: 

1. 

2. 

3. 

3. 

Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist 
gemäß Paragraph 246a Abs.1 Satzl Nr.1 BauGD i.V .. m. Paragraph 4

Abs.3 BauZVO beteiligt worden. 

/:;;) ��-/ Slrlhnsdor(, 23. 0.3 . .9!/-
(ort.n�tum.fü.c,e1„bdruc1<J 

Die von der Planung 

Slahnsdc,f, den 23.a3.9� 
(Ort,Dat11m.Siei;;elabdruek) 

f;:;F"/ J ·71 • 
,... Muhsold / enderleta 

(Unterochrift) 
Btir�ertneleter/ 

Vorsitz�ud.,.- d�r Ge:meindevertntu 

sind beteiligt worden. 

(ifi�Si\ ;4), v L_ '�<=7

i\{ �� '}) t::S��!.!1::f d�leJn 
�::, --' ,(:'j BtiJ"germelllter/ 
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6
M� Vonritzend.,,- d.,,- Cemeil>d.,,,ertre-ler 

Die von der Planun,!! berührten Träger öffentlicher Belange sind mit 
S h .b 

28.df.9?. c re1 en vom ..... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 

,e",;c�,� ,;;ff7 /' 
sf-ahnsd"'{. den 23.o3 9'1 r\'i �,�J('"�1 ;ß',i/ j // v" ·� ..,_..-,,

�j Ji Muhsold /SchenderLe!n 
(On,11 .. �u.m.Sie;i,,l�b<lruel<) 

�,t--~ 

(Unte,.,,chr;n) 
0rsn:,,,_.v-' Ri;,-f;�rmei,rt.,.,-/ 

Vot'SitzC11.der der Cem.ebde�rt.reter 

Die Gemeindevertretung hat am-1·.�.-?3den Entwurf des Vorhaben-und 
Erschließungsplanes mit Begründung beschlossen uncl Zl:lF f,1:1isle 
gung l;,gidimwt. 

Slahnsdo,f den 23. 03.,9/f 
[0rt.n„tum.SierJ„bdru.ck) 

AJ; v, L L:.., w..--/' 
MohSold ;3,;,derte,n 

(Unterschritt) 
Btirgerm.eister / 

Von:ltzen<ler der G,m:uilldevertreter 

5. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen
sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am4'�W.93/

6_ 

geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. :U.tJ7.81/

Slahnsciörf. den 2.08-9'1-
{0rl.D�tum.Sie�elabdrucl<) 

Der katastermäßige Bestand 
der Festlegungen der neuen 
bescheinigt. 

tlfl. V L ,L�y
Huhso/d / g,;,derleln 

(O„terochrifl) 
ßiiruermekle:r/ 

Vonitz<md.,; der Geraeind.--.edreter 

am ✓..�--??'sowie die ge 
städtebaulichen 

Eindeutigkeit 
als richtig 

Die Beläge sind mit Drainagepflaster auszubilden, um den 
Versickerungsgrad zu erhöhen. L 

2. 

Die Verwendung vori fremdländischen Koniferen ist Lntersagt 

9. Die Stellplätze innerhafb der Wchriarilagf! sind als Carport
auszubilden und mit Klettergehölzen zu bcranken. 

Die Baum· und Gehtlzpfümzungen, sowie die Fassadenbegrünung 
sind dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall oder Beseitigung dies!!r 
ist eine Ersatzpflarizurig an gleicher Stelle durchzufi].!\reri. 

• 

7. Der Vorhaben und Erschließungsplan, bes_}y&e,J1sl aus der Planzeichnung
(TeiLA) und dem Text (Teil B), ·wurde amZB,!71,Wvon der Gemeindevertre
tung als Satzung beschlossen. Die Begründung vom Vorhaben- und Er
schlieJJungsplan wurde mil Beschluß der Gemeindevertretung vom ;/��.8-3/
gebilligt. ,U'.01 . .!Jlf

�1dcrf, den 2 ot .91} 
(Ort.Dat ... m,Siegel�bdrnck) 

/ ,,,:,;, ;;",,;;;>;;::_ 
(Unterscttrlft) 

B1ll"lj:ermeister/ 
Vor&ltzender de:r Gezn<eindc•.,,rt,-,,t,,r 

, (. /i;iki/"/;, 
i � \'¼:f'::i ; ) 
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8. Der Vorhaben-und Erschlicßungsp an, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) mit integriertem Grünordnungsplan und dem Text (Teil B) wurde 
gemäß§ 3(2) Bau GB i.V. mit j§ 2(2) BauGB-MaßnG in der Amtsverwaltung 
Stahnsdorf, Abteilung Bauwesen in der 7.P.it vom 13.07.1994 bis 27.07.1994 
öffentlich ausgelegt. 

Siahnsdc,-f den ,2_ M. -91/ 
(Orl.IJo.tum.,Slegd"-bdrud.;) 
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(Unten.chritt) 
Wrgenndata/ 

Vorsitzender der C.,.,,.cfodeved.r@ler 

9. Die Gemeindevertretung hat die Anregungen und Bedenken der öffent
lichen Auslegung aIU.l3:•tf:9�g€prüft und abgewägt. Der Vorhaben- und Er
sehließungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit inte
griertem Grünordnungsplan und dem Text (Teil B), wurde am -?{�1".-5'4'
abschließend als Satzung beschloSsen. Die Begründung vom Vorhaben
und Erschließungsplan wurde mit Beschluß der Gemeindevertretung
vo mll:f'!':9Yge billigt.

S-fahnsdorf. den .2 OJ' . .9'1 
(Ort.Datum,Si�gelabdruol<) 

rf'A�' '":":ii.\ 
1 :try �i
i f;JJ!P .t'b " -:,,.'!'/ 

"soA"I-�,,� 1/ 

(Unle,.,.chritl) 
B\trtenndorter / 

Voroitund<ir der Gezneindevert,-,,le� 

10. Die Genehmigung dieses Vorhaben- und Erschließungsplanes, beste
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ..... Az.: ..... - mit
Nebenbestimmungen und Hinweisen - erteilt.

(Ort.D„twn.S.lei:el8t>d..-uck) \Unterachrift) 
Rfrcg<,rm„i,,!;e�/ 

Vorsitze,rner der G�rodndeHrlrete� 

mit 

11. Die Nebenbestimmungen wurden durch den satzungsändernden Beschluß
der Gemeindevertretung vom ..... erfüllt., die Hinweise sind beachtet. 
Das wurde mit Verfügw1g der höheren Verwaltungsbehörde vom ..... 
Az.: ..... bestätigt. 

(Ort.Datum,Siqelabd.-uclr) 
\Unterschrift) 
fliJrgermelster/ 

Vorsit.>cnd<:r der Gemcin,:levertreter 

Die Vorhaben- und Erschließungsplansatzung, bestehend aus der Plan
zcichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 

(Orl,Datum,Siegel„bdr"ck) 
(llnterBchrlfl) 

Bürrcrmei�tcr / 
'Vonlt:.ender d..-r Cem�Uld"""rtr,,ter 

Die Erteilung der Genehmigung des Vorhaben-und Erschließungsplanes 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststun
den von jedermann eingesehen werden kannund über den Inhalt Aus-
kunft zu erhalten ist, sind am ..... in ..................... - bei Bekannt-
machung durch Aushang: in der Zeit vom ..... bis zum .•... - ortsüblich 
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendma
chung der Verletzzung von Verfahrens- und Forrnvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (Paragraph 215 Abs. 2 
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs
ansprüchen (Paragraphen 44, 246a Abs.1 Salz 1 Nr.9 BauGB) hingewie
sen worden. Die Satzung ist am ..... in Kraft getreten. 

(Ort.Datum.Sieiielabdruck} 

Planung: 

(U11tEro,chrift) 
lhrrgermei•ter/ 

Vors!Ue11<1�r d<!T C-emeindevertreler 

Dipl.,1i-ty. ' • Architekt 
NORBERT\ r�i -·- SCHtJBEL 
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Projektnummer 

Vorhaben 
Nr. 4 

Bl11ttnum.mer Inder Größe 

und Erschließungsplan 
Flur 4 

Markhofstraße 
Gemeinde Stahnsdorf 

2-8
14532 Stahnsdorf

>-- -- - ---+---+-·-- Maßstab: 1:1000 Planfassung 
D�tum N»m� 


